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„KellyBag“zahlt
Finanzamt nicht

Luxusartikel.
Bestimmte
Luxusartikel kann man von
der Steuer absetzen: Das
geht etwa bei der noblen
Füllfeder, doch es gibt
Grenzen.

RA UNIV.-PROF. DR. CHRISTOPH
URTZ, Universität Salzburg

Luxusartikel haben derzeit
trotz Wirtschaftskrise Hoch-
konjunktur. Bestimmte Luxus-
artikel kann man sogar von der
Steuer absetzen; das Finanz-
amt zahlt sozusagen mit.

Vor der Steuer sind aber
nicht alle Luxusartikel gleich.
So darf man zwar eine Mont-
blanc-Füllfeder von der Steuer
absetzen, nicht aber eine Hermès-
Handtasche.

Fazit: die betriebliche oder be-
rufliche Verwendung muss klar
erwiesen sein – und das ist sie bei
einer Hermès-Handtasche nicht.

Grace Kelly und die Finanz
Eine Anlageberaterin mit gehobe-
nem Kundenkreis kaufte eine
Hermès-Handtasche, und zwar
eine so genannte „Kelly Bag“ be-
nannt nach Grace Kelly, der Fürs-
tin von Monaco. Die Kelly Bag gilt
als einer der teuren Klassiker un-
ter den Damenhandtaschen.

Die Anlageberaterin zahlte da-
für im Jahr 2005 stolze 5210 Euro
inklusive MwSt. Sie versuchte die
Kelly-Bag als „Aktentasche“ von
der Einkommensteuer – im Wege
einer Abschreibung auf zehn Jahre
– und von der Umsatzsteuer abzu-
setzen. Dem machte der Unabhän-
gige Finanzsenat einen Strich
durch die Rechnung (UFS vom 13.
10. 2010, GZ RV/0345-L/07).

Nach Ansicht des UFS ist eine
Kelly-Bag ein typisches Mode-Ac-
cessoire und damit Bestandteil
der Kleidung aber keine Aktenta-
sche. Für eine betriebliche oder

berufliche Nutzung fehlt es außer-
dem an der Innenausstattung: Es
gibt nur ein Hauptfach und zwei
sehr schmale Seitenfächer; hinge-
gen fehlen Befestigungsmöglich-
keiten für ein Notebook und
Schlaufen für Stifte. Die Kelly-Bag
kann damit objektiv nicht sinnvoll
als Aktentasche eingesetzt, son-
dern nur privat verwendet wer-
den.

Typische Aktentasche „geht“
Eine typische Aktentasche, die
objektiv sinnvoll betrieblich bzw.
beruflich verwendet werden
kann, darf man allerdings von der
Steuer absetzen. Wieviel diese
kostet, ist egal. So könnte z. B. das
Modell „President Acajou“ von
Louis Vuitton, das satte 4450Euro

inklusive MwSt. kostet, zur Gänze
steuerlich abgesetzt werden – ver-
teilt auf die Abschreibungsdauer.
Eine Betragsgrenze gibt es näm-
lich nur bei bestimmten Luxusar-
tikeln, zu denen die Aktentasche
aber nicht gehört (siehe unten).

Bei einer Montblanc-Füllfeder
samt Etui (Kosten im Jahr 2007:
460 Euro inklusive MwSt sowie 93
Euro für das Etui) anerkannte der
UFS die Abzugsfähigkeit von der
Einkommensteuer (UFS vom 25.
6. 2009, GZ RV/0778-W/09). Das
Gleiche gilt für die Umsatzsteuer.

Nach Ansicht des UFS sind
Schreibgeräte entweder typischer-
weise betrieblich bzw. beruflich
veranlasst oder aber „neutrale“
Gegenstände; sie werden daher
im Gegensatz zu einer Damen-

handtasche nicht typischerweise
privat verwendet. Der UFS ging
davon aus, dass die private Nut-
zung der Füllfeder auch im kon-
kreten Fall „vernachlässigbar“
war. Die Montblanc-Füllfeder
war daher zur Gänze abzugsfähig;
eine Betragsgrenze gibt es für
Schreibgeräte ebenso wenig wie
für Aktentaschen (siehe sogleich
unten).

Betragsgrenze für „Luxus“
Eine Betragsgrenze gibt es nur
für jene Luxusartikel, die in §
20 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe
b des Einkommensteuergeset-
zes abschließend aufgezählt
sind. Dazu gehören PKW und
Kombis (Grenze: 40.000 Eu-
ro), Flugzeuge, Sport- und Lu-
xusboote, Jagden, handge-
knüpfte Teppiche und Tapis-
serien sowie Antiquitäten.

ME wäre es sinnvoll, den er-
wähnten Katalog von Luxusar-
tikeln um Gegenstände wie ei-
ne Luxus-Aktentasche, eine
Luxus-Füllfeder oder eine Lu-

xus-Büroeinrichtung zu erweitern
und diese Gegenstände daher nur
in „angemessener“ Höhe steuer-
lich abzugsfähig zu machen (was
angemessen ist, definiert dann die
Finanzverwaltung). Bleiben sol-
che Luxus-Büroartikel steuerlich
uneingeschränkt abzugsfähig,
zahlen im Ergebnis Leute mit be-
scheidenem Einkommen (oder
sparsam lebende Leute) die Lu-
xus-Büroartikel anderer Leute
mit. Steuerlich gerecht ist das
nicht. urtz@bindergroesswang.at

PROF. WERNER OLSCHER, Wien

In Zeiten wie diesen, wo es im-
mer weniger Eheschließungen,
dagegen immer mehr Scheidun-
gen und auch immer mehr Le-
bensgemeinschaften gibt, wird die
Frage nach dem Erbrecht von ge-
schiedenen (Ex-) Partnern und
von Lebensgefährten oft gestellt.
Sie ist einfach zu beantworten:
Sie haben keines!

In aller Deutlichkeit: Eine ge-
schiedene Frau hat nach ihrem Ex-
partner kein gesetzliches Erb-
recht, geschweige denn einen
Pflichtanteilsanspruch. Dabei
sind folgende Fragen völlig gleich-
gültig:
■ wie lange die Ehe gedauert hat,
■ warum sie auseinander gegan-
gen ist,
■ aus wessen Verschulden sie ge-
schieden wurde,
■ und ob er und/oder sie noch-
mals geheiratet hat.

Ein Aspekt, den man bei einer
Scheidung sicherlich (auch) mitbe-
rücksichtigen sollte. Denn im
Klartext heißt das: Eine geschie-
dene Frau kann nach dem Tod ih-
res Exgatten nur dann etwas be-
kommen, wenn er sie testamenta-
risch zur Erbin einsetzt. Was wohl
nicht zuletzt dann, wenn er wie-
der geheiratet hat, seiner neuen
Frau kaum recht sein wird.

Auch Lebensgefährten haben keinen Erbanspruch – Wie der Staat profitieren kann

Kein Erbrecht für Geschiedene
Ähnlich ist die Situation bei Le-

bensgefährten. Auch sie haben ge-
genseitig kein gesetzliches Erb-
recht, gleichgültig
■ wie lange die Lebensgemein-
schaft gedauert und
■ wie gut sie funktioniert hat.

Wen also ein Mann eine jahr-
zehntelange Gemeinschaft (auf al-
len Gebieten) mit einer Frau führt
und etwa bei einem Verkehrsun-
fall stirbt, ohne vorher ein Testa-
ment verfasst zu haben, bekommt
die „Quasi-Witwe“ keinen Cent.
Jeder noch so entfernte Verwand-
te ist besser gestellt als die Frau,
die lange Zeit Freud und Leid mit
ihrem Partner geteilt hat.

Und wenn überhaupt keine Ver-
wandten da sind, ist das für sie
auch kein Trost, denn dann erhält
kraft seines „Heimfallrechts“
eben alles der Staat.

Fassen wir zusammen: Eine ge-
schiedene Frau hat nach ihrem Ex-
partner kein gesetzliches Erb-
recht, geschweige denn einen
Pflichtteilsanspruch. Lebensge-
fährten erben nur dann, wenn sie
sich testamentarisch zu Erben ein-
setzen. Ohne ein solches Testa-
ment haben sie überhaupt keinen
gesetzlichen Anspruch.

Mit dem Begriff „Heimfalls-
recht“ ist ein weiteres Stichwort
gefallen. Worum handelt es sich
dabei? Der Staat, also die Repub-

lik Österreich, hat zwar kein Erb-
recht, wohl aber ein so genanntes
„Heimfallsrecht“. Wenn also nach
dem Ableben eines Menschen we-
der Erben noch Legatare vorhan-
den sind, dann „fällt die Verlas-
senschaft als ein erbloses Gut dem
Staate anheim“ (§ 760 ABGB).

Der Staat wird also nicht Erbe,
er hat aber ein gesetzlich vorgese-
henes besonderes Aneignungs-
recht, das er durch eine Rechts-
vertretung, die Finanzprokuratur
(1010 Wien, Singerstraße 17–19)
ausübt. Bevor er von diesem
Recht Gebrauch machen darf,
muss allerdings in einem gerichtli-
chen Ediktalverfahren festgestellt
werden, dass wirklich kein Erbe
vorhanden ist. Auch ist auf jeden
Fall eine Inventarisierung (also ei-
ne Aufstellung) des Nachlasses
vorzunehmen.

Draht zum Anwalt

Der Rechtsanwalt
des „Staatsbürgers“,
Dr. Severin Irsigler,
steht für Anfragen
heute zwischen 13.00

und 14.00 Uhr kostenlos zur Ver-
fügung.
Tel. 0662/82 41 41
E-Mail: info@irsigler-law.at

JURISTISCHES BUCH

Die Verträge
zu Gunsten Dritter
Verträge zugunsten Dritter (§§
881, 882, ABGB) finden sich in
vielen wirtschaftsrelevanten
Rechtsbereichen, z. B. im Versi-
cherungsrecht (Lebensversiche-
rung), in Gesellschaftsverträgen,
bei Frachtverträgen, im Sozial-
hilferecht oder
im Eltern-Kind-
Verhältnis. Darü-
ber hinaus eignet
sich der Vertrag
zugunsten Drit-
ter auch als Kre-
ditsicherungsmittel. Die erste
umfassende Untersuchung die-
ses Rechtsinstituts bietet die mit
mehreren Preisen ausgezeichne-
te Arbeit „Der Vertrag zuguns-
ten Dritter“ von Felicitas Para-
patits, deren Grundlage ihre an
der Wiener Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät approbierte Dis-
sertation ist. W.O.
Verlag Manz, Wien 2011. XXVI, 288
Seiten. Broschiert. 54 Euro.

Alles über die
Umwelthaftung
Am 20. Juni 2009, also mit eini-
ger Verspätung, ist das Bundes-
Umwelthaftungsgesetz (B-UHG)
in Kraft getreten. Die landes-
rechtlichen Umsetzungsbestim-
mungen haben noch lange auf

sich warten lassen.
Nun liegt ein um-
fassender Kom-
mentar zum neuen
Gesetz vor, verfasst
von den Universi-
tätsprofessoren Monika Hinter-
egger (Graz) und Ferdinand
Kerschner (Linz), also von zwei
namhaften Experten des Um-
weltrechts, an dem auch etliche
andere namhafte Autorinnen
und Autoren mitgewirkt haben.
Das Werk bietet eine einführen-
de Historie des Gesetzes auf eu-
ropäischer und österreichischer
Ebene, einen ausführlichen
Kommentar mit präziser Judika-
turanalyse sowie einschlägige
landesrechtliche Bestimmun-
gen. Was zu diesem Thema zu
sagen ist, wird hier gesagt – und
das auf wirklich ansprechende
Art und Weise. W.O.
Verlag Manz, Wien 2011. XXII, 386
Seiten, gebunden, 82 Euro.

Haftungsgrenzen
im Urheberrecht
Werden CD, DVD, Computer-
spiele oder CD-Rom „legal“ ge-
fertigt, oder erfolgt die gewerb-
liche Vervielfältigung völlig un-
kontrolliert? Antwort auf diese
Frage gibt das Buch „Haftungs-
grenzen im Urheberrecht“ von
Claudio Deriu. W.O.
Verl. LexisNexis, Wien 2011,

SIE FRAGEN
WIR ANTWORTEN

Eine Starthilfe zur
Familiengründung

Meine Tochter will sich verehe-
lichen und begehrt von mir eine
„Ausstattung“, obwohl ich ihr
ein zeitintensives Studium fi-
nanziert habe und sie auch gut
verdient. Wurde das Heiratsgut
nicht abgeschafft? Wie hoch
wäre so ein Anspruch und wie
lange kann er geltend gemacht
werden?
Richtig ist, dass das Rechtsinstitut
„Heiratsgut“ mit dem Familien-
rechtsänderungsgesetz 2009 aufge-
hoben wurde, ebenso wie z.B. die
„Morgengabe“. Bestehen blieb je-
doch das Rechtsinstitut der Ausstat-
tung (§§ 1220 ff ABGB) sowohl für
Tochter und Sohn.
Zweck der Ausstattung ist die ange-
messene Starthilfe bei der ersten
Gründung einer eigenen Familie.
Anspruchsvoraussetzungen sind
Eheschließung sowie Fehlen eines
hinlänglichen Vermögens der (künf-
tigen) Ehegattin.
Ein „hinlängliches Vermögen“ liegt
jedenfalls vor, wenn dieses den Be-
rechtigten deutlich besser als den
Verpflichteten stellt, so dass er von
einer Leistungspflicht enthoben ist.
Bei umgekehrter Situation liegt kein
„hinlängliches Vermögen“ vor und
die Ausstattungspflicht kommt zum
Tragen.
Als Maximalgrenze gilt nach ständi-
ger Rechtsprechung bei Vorliegen
aller Voraussetzungen 25 % bis 30
% des Jahresnettoeinkommens des
Verpflichteten nach Abzug von Un-
terhaltsverpflichtungen und kann in
natura oder in Geld geleistet wer-
den. Nicht anzurechnen sind Vor-
empfänge ohne Bezug zur Ehe-
schließung, die Kosten der Hochzeit,
Unterhaltsleistungen und Ausbil-
dungskosten, z. B Universitätsstudi-
en.
Gemäß § 1486 Ziffer 7 ABGB ver-
jährt der Ausstattungsanspruch
nach drei Jahren ab Eheschließung.

Schicken Sie Ihre Fagen bitte an:
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Bild: SN/ISTOCK


